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SONDERPÄDAGOGISCHES BILDUNGS-  
                           UND BERATUNGSZENTRUM  

                   FÖRDERSCHWERPUNKT LERNEN 
 

Strohgäuschule I Schulstraße 2 I 70825 Kornwestheim

An die Eltern der Schüler*innen 
der Strohgäuschule

Münchingen, 19.10.2020

Liebe Eltern,
Liebe Erziehungsberechtigten,

in meinem Schulleiterschreiben vom 08. Oktober 2020 teilte ich Ihnen mit, dass im Falle von 
Quarantänemaßnahmen es schnell zu Fernlernunterricht kommen kann. 
Wie dieser an der Strohgäuschule unter Berücksichtigung sowohl der technischen 
Voraussetzungen als auch unter dem Aspekt der Medienverfügbarkeit und -kompetenz aller 
Beteiligten aussehen wird, ist dort beschrieben.

Aus diesem Grund ist es unbedingt notwendig, dass wir aktuelle Mailadressen der 
Schüler*innen und der Eltern erhalten. Diese Mailadressen sollen regelmäßig abgerufen 
werden, damit ein Informationsaustausch während einer Quarantäne stattfinden kann!

Im Hinblick auf die derzeitige rasante Entwicklung des Infektionsgeschehens ist 
Fernunterricht jederzeit möglich. Ich habe deshalb am 14.10.2020 darum gebeten, die 
Empfehlung zum Tragen von Masken auch im Unterricht zu unterstützen. Dadurch soll der 
Präsenzunterricht möglichst lange gewährleistet werden. 

Am 16.10.2020 hat mich nun die Nachricht vonseiten des Kultusministeriums erreicht, dass die 
landesweite 7-Tage-lnzidenz von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner erreicht ist und 
Pandemiestufe 3 eintritt.
 
Zentrale Änderungen sind:

-  eine Pflicht zum Tragen einer Maske ab Klasse 5 auch im Unterricht 
-  die Nutzung der Schulen für außerschulische Zwecke wird untersagt
-  die Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltungen wird ausgesetzt
-  Stoßlüften alle 20min
 
 
Weitere Informationen finden Sie außerdem unter https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/
2020+10+15+Anpassung+Corona-Verordnung+Schule

-



In diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmals auf die Erbringung des Nachweises der 
Masernschutzimpfung hinweisen. Dieser muss bis spätestens 31.07.2021 der Schule vorliegen. 
Ansonsten ist eine Meldung an das Gesundheitsamt vorgesehen.

Gesundheitsbestätigung nach den Herbstferien: Alle Eltern müssen die Bescheinigung erneut 
unterschreiben. Ihre Kinder erhalten das Schreiben vor den Herbstferien mit diesem Brief auch in 
Papierform. Bitte denken Sie an die Unterschrift und die Abgabe am ersten Schultag nach den 
Herbstferien (Montag, 2.11.20) beim Klassenlehrer. Die Gesundheitsbestätigung finden Sie auch auf 
der Homepage der Schule zum Download unter https://www.strohgaeuschule-korntal.de/unsere-
schule/gesundheit-und-hygiene/gesundheitserklärungen/ 

 
Liebe Eltern, ich bin zuversichtlich, gemeinsam werden wir auch dieses Schuljahr meistern!

Ihnen wünsche ich alles Gute und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Würtele, Schulleiter
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